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Kleine Anfrage 3294 
 
der Abgeordneten Angela Freimuth und Marcel Hafke   FDP 
 
 
Wie will die Landesregierung bis 2017 die Schwundquote an Hochschulen um  
20 Prozent reduzieren? 
 
 
Wie den Ziel- und Leistungsvereinbarungen V mit den staatlichen Fachhochschulen und 
auch einem Artikel der Welt am Sonntag vom 22. März 2015 zu entnehmen ist, plant die rot-
grüne Landesregierung die Schwundquote an Hochschulen bis zum Ende der Legislaturperi-
ode 2017 um 20 Prozent zu senken.  
 
Die Schwundquote bezeichnet dabei den Anteil der Studierenden, die das Studium noch vor 
Erreichen eines Abschlusses an der Hochschule beenden. Diese Quote liegt in Nordrhein-
Westfalen bei 34 Prozent.  
 
Über die tatsächlichen Ursachen des Studienabbruchs gibt es jedoch keine gesicherten Er-
kenntnisse. Als eine Erklärung wird eine Überforderung der Studierenden angeführt. Des 
Weiteren werden aber auch Hochschulwechsel und Beendigungen andernorts, z.T. im Aus-
land und ganz im Sinne des Bologna-Prozesses, als vermeintlicher Studienabbruch erfasst, 
obwohl hier eine Problematisierung nicht erforderlich sein muss. Auch wird ein Großteil des 
Schwundes in den ersten beiden Semestern verortet und drückt oftmals eine persönliche 
Neuorientierung aus. Ebenfalls sollen Studienabbrecher auch Scheinstudierende sein, die 
sich ausschließlich für den Erwerb des preisgünstigen Semestertickets eingeschrieben und 
den Studienerfolg nie angestrebt haben. Eine belastbare Untersuchung der Ursachen gibt es 
aber bis heute nicht. 
 
Davon ungerührt will die Landesregierung trotz Unkenntnis über die tatsächlichen Gründe für 
den Schwund konkrete Sanktionsmechanismen zur Senkung der Schwundquote implemen-
tieren. So sollen 10 Prozent der Hochschulpaktmittel künftig nur dann bzw. in voller Höhe 
ausgezahlt werden, wenn die Hochschulen die Abbrecherzahlen reduzieren. Die Landesre-
gierung schafft damit jedoch einen Anreiz zur Absenkung der Qualitätsstandards, da dies die 
nächstliegende Möglichkeit für die Hochschulen darstellt, einen Mittelabfluss zu verhindern.  
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Darüber hinaus argumentiert Ministerin Schulze, dass eine gesenkte Abbrecherquote dem 
Fachkräftemangel entgegen wirken könne. Der Mangel an qualifizierten Fachkräften lässt 
sich jedoch nicht mit nicht ausreichend qualifizierten Hochschulabsolventen beheben. Au-
ßerdem setzt diese Aussage voraus, dass Ministerin Schulze Kenntnis über die Anzahl und 
die tatsächlichen Gründe der Studienabbrecher in den für den Fachkräftemangel relevanten 
MINT-Fächern hätte.  
 
Die für Ende 2014 im Rahmen der Ziel- und Leistungsvereinbarungen V mit den Fachhoch-
schulen angekündigte Entwicklung einer „Methodik zur Berechnung einer Studienerfolgsquo-
te“ ist offensichtlich bis heute noch nicht abschließend erfolgt. Es gibt daher berechtigte 
Zweifel, inwieweit der Studienabbruch zu messen und zu bewerten ist, und ob eine Senkung 
bis zum Sommersemester 2017 um 20 Prozent überhaupt noch erreichbar ist.  
 
Wir fragen daher die Landesregierung: 
 
1. Welche Annahmen über die Gründe von Studierenden für einen Studienabbruch in 

Nordrhein-Westfalen legt die Landesregierung zugrunde? 
 
2. Wie will die Landesregierung die Sanktionsmechanismen für die Nichteinhaltung der 

Senkung der Schwundquoten gegenüber den Hochschulen konkret ausgestalten (bitte 
nach Hochschulpaktmitteln, Ziel- und Leistungsvereinbarungen und Leistungsorientierter 
Mittelvergabe aufschlüsseln)? 

 
3. Sieht die Landesregierung einen Verstoß gegen die Informationspflichten und damit ei-

nen Grund zum Mitteleinbehalt nach § 76 Absatz 6 gegeben, falls die Hochschulen dem 
Ministerium keine bzw. ungenügende Aussagen zur jeweiligen Schwundquote erteilen? 

 
4. Welche Methodik zur Berechnung der Studienerfolgsquote will die Landesregierung zur 

Anwendung bringen? 
 
5. Wie hält die Landesregierung das selbstgesteckte Ziel, bis zum Ende der Legislaturperi-

ode 2017 die Schwundquote um 20 Prozent zu senken, noch für erreichbar? 
 
 
Angela Freimuth 
Marcel Hafke 


